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Geheimhaltungsverpflichtung 
 
 
Alle Lieferanten und Auftragnehmer (in der Folge „Lieferant“ genannt) akzeptieren 
nachfolgende Geheimhaltungsverpflichtung: 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, alle ihm im Zusammenhang mit erteilten Aufträgen bzw. einer 
Anbahnung von Aufträgen zugänglich gemachten oder bekannt gewordenen Unterlagen, Angaben, Daten, 
Teile, Kenntnisse (nachfolgend zusammengefasst als Informationen bezeichnet) sowie alle im Zuge der 
Ausführung von Aufträgen gewonnenen Informationen 
 

- streng vertraulich zu behandeln, 
- ausschließlich für die vertraglich vorgesehenen Zwecke zu verwenden und 
- weder ganz noch teilweise unbefugten Dritten direkt oder indirekt zugänglich zu machen. 

 
Diese Geheimhaltungsvereinbarung schließt aus, dass der Lieferant die oben genannten 
Informationen für eigene Zwecke oder für Dritte verwendet, ohne zuvor die rechtswirksame Einwilligung der 
Geschäftsleitung der Gebr. Horst Gummiwarenfabrik GmbH & Co. KG eingeholt zu haben. 
 
Der Lieferant wird durch geeignete Vereinbarungen mit seinen Mitarbeitern, Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen, insbesondere auch mit allen Unterlieferanten sicherstellen, dass diese die in dieser 
Vereinbarung festgelegten Bestimmungen als für sich verbindlich anerkennen oder entsprechend durch 
ihren Dienst-, Arbeits- oder Werkvertrag zur Geheimhaltung verpflichtet sind. 
 
Der Lieferant wird in seinen Geschäftsräumen geeignete Vorkehrungen treffen, um den 
Geheimhaltungsverpflichtungen nachzukommen. 
 


